
 

 
 

 Vorstand: 1. Vorsitzende Sonja Fischer, Kassiererin Iris Hanika, Schriftführer Nils Drescher,  
Vereinsadresse: Bau- und Kreativspielplatz Merheimer Gärten e.V.,  
                           Hibiskusweg 101, 51109 Köln 
Email: BKMG@gmx.de,  Vereinsregister Köln Nr. 16198, Steuernummer: 218/5751/0941 
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn,  IBAN: DE11370501981902742517 , BIC COLSDE33xxx 
 

Bau - und Kreativspielplatz 
Merheimer Gärten e. V. 

Hibiskusweg 101 
51109 Köln 

 

Vereinbarung über Untermiete des Bauspielplatzgeländes 

zwischen dem BKMG e.V., nachfolgend Vermieter genannt, und 

____________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 

____________________________________________________________________________ 

(E-Mail-Adresse, Telefonnr.) 

 Mitglied des BKMG,                              nicht Mitglied des BKMG, nachfolgend Mieter genannt. 

Der Mieter möchte das Bauspielplatzgelände  

für ________________________________________________________________________ 

 (Zweck/Art der Veranstaltung, z.B. Kindergeburtstag) 

am ________________________________________________________________________ 

 (Datum) 

von _________________________________ mit ca. ________________________ Personen 

 (Uhrzeit) 

nutzen. 

 

Die Platzmiete pro Stunde beträgt:  20 EUR für Nichtmitglieder und   18 EUR für Mitglieder 

In der Miete ist die Nutzung des Wasseranschlusses, Strom, Nutzung des Kühlschranks und die 

Komposttoilette inklusive. Für die Befüllung von Planschbecken oder Nutzung von 

Wasserspielgeräten wird eine einmalige Pauschale von 5 EUR berechnet. 

 Die Vermietung erfolgt mit einem Ansprechpartner des BKMG, der während der Mietdauer auf dem 

Platz für Fragen zur Verfügung steht.  

Unser Werk- und Bastelangebot kann individuell inkl. einem Betreuer gebucht werden. 
Die Platzmiete pro Stunde inkl. einem Betreuer  ( für bis zu 5 Kinder ) beträgt:  
 30 EUR für Nichtmitglieder und   27 EUR für Mitglieder   zuzüglich Materialkosten 
 
Die Platzmiete pro Stunde inkl. zwei  Betreuern  ( für bis zu 10 Kinder ) beträgt:  
 40 EUR für Nichtmitglieder und   37 EUR für Mitglieder   zuzüglich Materialkosten 
 
 



 

 
 

 Vorstand: 1. Vorsitzende Sonja Fischer, Kassiererin Iris Hanika, Schriftführer Nils Drescher,  
Vereinsadresse: Bau- und Kreativspielplatz Merheimer Gärten e.V.,  
                           Hibiskusweg 101, 51109 Köln 
Email: BKMG@gmx.de,  Vereinsregister Köln Nr. 16198, Steuernummer: 218/5751/0941 
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn,  IBAN: DE11370501981902742517 , BIC COLSDE33xxx 
 

Bau - und Kreativspielplatz 
Merheimer Gärten e. V. 

Hibiskusweg 101 
51109 Köln 

Für Schulen und Kitas bieten wir individuelle Werk- und Bastelangebote oder Spielzeiten für  
 20 EUR  pro Stunde  zuzüglich Materialkosten an. 
 
Die Aufsichtspflicht über minderjährige Gäste liegt auch bei einem gebuchten Werk-und 
Bastelangebot beim Mieter. 
 
  

Der Mieter verpflichtet sich,  

1.) alle vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände pfleglich zu behandeln und wieder ordentlich 

aufzuräumen, sofern sie benutzt werden; insbesondere auch Tische/Sofa/Strohballen etc. wieder mit 

Planen abzudecken; sollten Einrichtungsgegenstände (versehentlich) beschädigt werden, hat der 

Mieter dies dem Vermieter unverzüglich zu melden und ggf. Ersatz zu leisten; 

2.) seinen Müll komplett einzusammeln und mitzunehmen, also NICHT in den Tonnen des BKMG zu 

entsorgen, da diese nur sehr begrenzt Platz bieten, der für die alltäglichen Dinge gebraucht wird; 

3.) die erforderliche Sorgfalt zu beachten, falls er offenes Feuer macht (Grillen/Lagerfeuer); 

insbesondere darauf zu achten, dass Löschwasser bereit steht, dass es nicht zu starker 

Rauchentwicklung kommt und dass das Feuer vor dem Verlassen des Geländes vollständig gelöscht 

ist; 

3.) die oben angegebene Dauer und Personenzahl nicht zu überschreiten und insbesondere im 
Hinblick auf Lärm durch Kinder/Musik etc. Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen.  . 
 
Dem Mieter ist bekannt,  
- dass der Boden teilweise uneben ist und 
-dass Holz, Steine, andere Baumaterialien und Werkzeug vorhanden sind, an denen sich Kinder, 
insbesondere wenn sie unbeaufsichtigt sind, verletzen können. 
Eine Minderung der Miete aus diesen Gründen ist ausgeschlossen. 
 
  

___________________________    ___________________________ 

(Mieter)       (Vermieter) 


